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„Der Prozess gegen die Chargen von Ausch-
witz hat eine Bedeutung erhalten, die mit dem
Rechtsgeschäft nichts mehr zu tun hat. Ge-
schichtsforschung läuft mit, Enthüllung, mo-
ralische und politische Aufklärung einer Be-
völkerung, die offenbar auf keinem anderen
Weg zur Erinnerung des Geschehens zu brin-
gen war.”1

„Jedenfalls ist, was da in Frankfurt abge-
handelt wird, unser aller Sache.”2

Zwei zeitgenössische Kommentare zum
ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess, wie
sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Der
erste Kritiker verwirft die Möglichkeit ei-
ner strafrechtlichen Reaktion auf den Holo-
caust als kontraproduktiv, der zweite verbin-
det mit ihr die Hoffnung, dass sie zu einer Be-
wusstseinserweiterung und langfristig sogar
zu einer Bewusstseinsänderung führen mö-
ge. Zwar sind die Resultate der so genannten
juristischen Vergangenheitsbewältigung auch
sechzig Jahre nach deren Beginn weiterhin
umstritten. Kaum jemand leugnet aber noch,
dass die bundesdeutschen NS-Prozesse unge-
achtet aller Defizite und Fehlentwicklungen
eine Wirkung entfaltet haben, die weit über
die Arena der Justiz hinausreicht.

Unter denjenigen Einrichtungen, die sich in
den 1990er-Jahren intensiv sich um die Er-
forschung der NS-Prozesse gekümmert ha-
ben, ragt das Frankfurter Fritz Bauer Insti-
tut in besonderer Weise hervor, verknüpft
sich doch mit dessen Namensgeber, dem frü-
heren Hessischen Generalstaatsanwalt Fritz
Bauer, der bis heute in der Justiz nur sel-
ten anzutreffende Wille, eine adäquate straf-
rechtliche Antwort auf die Massenverbrechen
der Nationalsozialisten zu finden. Seit sei-
ner Gründung im Jahre 1995 hat das Insti-
tut eine Reihe bemerkenswerter Publikatio-
nen zur Geschichte der NS-Strafverfolgung
in der alten Bundesrepublik herausgebracht,

die sich schwerpunktmäßig mit Bauers Wir-
ken an der Schnittstelle von Politik, Justiz
und Geschichte beschäftigen. Mit dem kürz-
lich erschienenen Jahrbuch 2003 wird zum
einen diese Forschungstradition fortgesetzt
und zum anderen ein Ausnahmejurist ge-
ehrt, welcher sich der verbreiteten Haltung
aus „Abwehr, Verdrängung, Stigmatisierung
und Diskriminierung“ (S. 7) entgegenstellte
und seinen Kampf gegen eine gesamtgesell-
schaftliche Schlussstrichmentalität mit wach-
sender seelischer Vereinsamung und körper-
licher Zermürbung bezahlte.

Wer war dieser Fritz Bauer, und von wel-
chen Ideen ließ er sich leiten, als er gegen En-
de der 1950er-Jahre mit den Ermittlungen ge-
gen teils untergetauchte, teils in bürgerlicher
Behaglichkeit lebende NS-Täter begann? Die-
sen Fragen geht Irmtrud Wojak im Rahmen
einer knappen biografischen Skizze nach. In
Entgegnung auf eine vor kurzem in einer
ZDF-Dokumentation geäußerte These, nach
der Bauers frühzeitiger Tod im Juni 1968 ent-
weder ein Auftragsmord von ODESSA (ei-
ner von Südamerika aus operierenden Ge-
heimorganisation ehemaliger SS-Leute) oder
aber Selbstmord gewesen sein soll, stellt Wo-
jak nüchtern fest, dass wir bis heute „nicht
genau wissen, woran und an welchem Tag
Fritz Bauer gestorben“ sei (S. 19). Während sie
die Auftragsmordthese ohne große Diskussi-
on ad acta legt, will sie die Selbstmordver-
sion nicht von vornherein ausschließen. Be-
kannt ist, dass Bauer in der zweiten Hälf-
te der 1960er-Jahre unter wachsender sozia-
ler Isolation und beruflichen Rückschlägen
litt. Verstärkt wurde dies durch eine resignati-
ve Grundstimmung in Bezug auf die Erfolgs-
aussichten der juristischen Aufarbeitungsbe-
mühungen. Hinzu kam, dass sich der politi-
sche Druck auf den Generalstaatsanwalt we-
nige Tage vor dessen Tod nochmals enorm
erhöhte: So hatte das Frankfurter Landge-
richt aufgrund eines Antrags der Verteidi-
gung im so genannten „Diplomaten-Prozess“
angekündigt, Bundeskanzler Kurt Georg Kie-
singer am 1. Juli 1968 als Zeuge zu den Kennt-
nissen des Auswärtigen Amtes über die Ju-
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dendeportationen vom Balkan vernehmen zu
wollen; damit drohte sich die Abwehrfront
der westdeutschen Eliten gegen eine Fortset-
zung der NS-Ermittlungen weiter zu verhär-
ten.3 Nimmt man all dies zusammen, könn-
te es möglicherweise eine Verzweiflungstat
ausgelöst haben. Wojak bezieht ebenfalls zu
dem oft geäußerten, vielfach polemisch for-
mulierten Vorwurf Stellung, Bauers Engage-
ment im Bereich der NS-Strafverfolgung sei
einem unstillbaren Rachebedürfnis entsprun-
gen, das seine gleichzeitig unternommenen
Reformbemühungen zur Überwindung eines
traditionellen Schuld- und Vergeltungsstraf-
rechts konterkariert habe. Sie weist dies mit
dem Argument zurück, die von Bauer ge-
forderte öffentliche Durchsetzung des Rechts
gegenüber Trägern staatlicher Gewalt habe
die generelle Frage von deren Schuldfähigkeit
nicht berührt (S. 21). Das greift allerdings et-
was zu kurz, denn wie Matthias Meusch in
seiner Studie zu Bauers Kriminologiekonzep-
ten überzeugend dargelegt hat, bleibt ein un-
auflösbarer Restwiderspruch zwischen des-
sen Positionen zu normaler Alltagskriminali-
tät und staatlich angeordneter „Makrokrimi-
nalität“ (Herbert Jäger) bestehen.4 Dies war in
gewisser Weise auch unvermeidlich in einer
Zeit, in der sich die liberalen Reformtheorien
verstärkt mit der Einbeziehung sozialpsycho-
logischer Erkenntnisse bei der Schuldbeurtei-
lung beschäftigten, die im Fall von Kollektiv-
verbrechen Zweifel an der individuellen Ver-
antwortlichkeit des Täters wecken mussten.

Dass die 1958 erfolgte Gründung der „Zen-
tralen Stelle der Landesjustizverwaltungen
zur Aufklärung nationalsozialistischer Ge-
waltverbrechen“ eine entscheidende Zäsur
in der Geschichte der bundesdeutschen NS-
Strafverfolgung darstellt, ist in der zeithisto-
rischen Forschung schon vor einigen Jahren
herausgearbeitet worden. Unklar blieb jedoch
bisher, welche konkreten vergangenheitspo-
litischen Motive sich mit der Einrichtung
der neuen Vorermittlungsbehörde verbanden
und was die Ziele ihrer Ermittlungstätigkeit
waren. Michael Greve legt in seinem Essay
zur Gründungsgeschichte der Ludwigsbur-
ger Stelle anschaulich dar, dass der Beschluss
zur Zentralisierung und Systematisierung
von KZ- und Einsatzgruppenverbrechen von
dem Wunsch begleitet war, ein rasches Ende

der unpopulären NS-Ermittlungen herbeifüh-
ren zu wollen. Greve setzt sich in diesem Zu-
sammenhang auch mit der ambivalenten Rol-
le des ersten Behördenleiters, des ehemaligen
Ulmer Chefanklägers Erwin Schüle, ausein-
ander: Dessen Bemühen um konsequente Ver-
folgung schwerster NS-Verbrechen, so Greves
zutreffender Befund, beruhte „nicht unerheb-
lich auf dem Motiv, die politischen Vorgaben
und Ziele der Bundesregierung und des Bun-
desjustizministeriums zu erfüllen“ (S. 53). Zu
widersprechen ist Greve allerdings in seiner
Darstellung der zweiten Verjährungsdebatte
von 1964/65 sowie der daran anschließenden
„Affaire Schüle“, die mit dessen beruflicher
Demontage auf Raten endete: Nicht nur hätte
man an dieser Stelle auf gravierende vergan-
genheitspolitische Divergenzen zwischen ein-
zelnen Bundesländern und der CDU/FDP-
Bundesregierung sowie unterschiedlichen La-
gern innerhalb der beiden großen Volkspartei-
en eingehen müssen, sondern auch der nicht
unbeträchtliche Anteil des Ostblocks, insbe-
sondere Polens, an dem bundesdeutschen
Verjährungskompromiss wäre stärker zu ge-
wichten gewesen.

Mit den Selbstrechtfertigungsstrategien des
Deportationsspezialisten Adolf Eichmann be-
schäftigt sich Christian Kolbe. Er stützt sich
dabei auf zwei Schlüsseldokumente: Zum ei-
nen auf ein Interview, das Eichmann in den
1950er-Jahren dem ehemaligen SS-Offizier
Willem Sassen an seinem Fluchtort in Ar-
gentinien gewährte, zum anderen auf den
1961 in Jerusalemer Untersuchungshaft ent-
standenen autobiografischen Text „Götzen“.
Kolbe weist nach, dass Eichmanns Recht-
fertigungsschriften ungeachtet aller Verfäl-
schungen und Verzerrungen von der Ge-
schichtswissenschaft genutzt werden sollten,
um das Verständnis der Wirkungsweise von
NS-Sonderorganisationen zu erhöhen. In ih-
rem Beitrag zum Auftritt von Mitgliedern
der Organisation Ukrainischer Nationalisten
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(OUN) im ersten Frankfurter Auschwitz-
Prozess beleuchtet Franziska Bruder die Ein-
flüsse der Ost-West-Konfrontation auf die Ge-
schichte der NS-Strafverfolgung. Dabei han-
delt es sich um einen politisch wie psycho-
logisch gleichermaßen heiklen Bereich, ver-
suchten doch einige Strafverteidiger in NS-
Verfahren aus naheliegenden prozesstakti-
schen Gründen immer wieder, die Glaubwür-
digkeit von Zeugen aus dem kommunisti-
schen Machtbereich pauschal in Frage zu stel-
len. Eine geradezu notorische Kaltschnäuzig-
keit legte dabei der erfolgsverwöhnte Frank-
furter Anwalt Hans Laternser an den Tag,
der mit der Ladung ukrainischer Zeugen of-
fensichtlich die Doppelstrategie verfolgte, ei-
nerseits die Verbrechen der deutschen Besat-
zungsherrschaft in Polen relativieren und an-
dererseits die juristische Aufarbeitung von
NS-Verbrechen als kommunistisch gesteuer-
tes Unternehmen diskreditieren zu wollen.
Bruders kenntnisreicher Artikel hätte noch
an Wert gewonnen, wenn sie sich dazu ent-
schlossen hätte, die krude Instrumentalisie-
rung des Prozessstoffes, die in dem Gegenein-
anderausspielen völlig unterschiedlicher NS-
Opfergruppen lag, noch stärker als eine sol-
che zu kennzeichnen. Auch hätte man die Ge-
legenheit nutzen sollen, die Frage nach mög-
lichen Querverbindungen zwischen rechtslas-
tigen Anwälten und ehemaligen Angehöri-
gen der NS-Funktionseliten im bundesdeut-
schen Nachrichtendienstmilieu am Beispiel
von OUN zu vertiefen.

Ein besonders bedeutsamer Prozess aus der
Vor- und Frühgeschichte der Bundesrepublik,
der heute weitgehend in Vergessenheit gera-
ten ist, war der Wilhelmstraßenprozess oder
„Ministries Case“, den die amerikanische
Anklagebehörde OCCWC (Office of Chief
Counsel for War Crimes) nach Abschluss
des Nürnberger Hauptkriegsverbrechertribu-
nals gegen 21 Repräsentanten der obersten
Reichs- und Parteibehörden anstrengte. Im
Rahmen seiner Vorarbeiten zu einer Robert-
Kempner-Biografie hat sich Dirk Pöppmann
genauer mit diesem Verfahren auseinander-
gesetzt. Die im zeitgenössischen Diskurs zu
beobachtende Personalisierung des Prozes-
ses, welche sich spätestens seit der Urteilsver-
kündung zum Konstrukt eines „Zweikamp-
fes“ zwischen Kempner und dem ehemaligen

Staatssekretär Ernst von Weizsäcker (Auswär-
tiges Amt) auswuchs, erklärt Pöppmann mit
der Suche nach positiven Identifikationsfigu-
ren und dem Fortleben nationalsozialistischer
Denkmuster: Während der aus linksliberal-
jüdischem Milieu stammende Kempner in der
deutschsprachigen Presse als „Gehilfe Sta-
lins“ diffamiert wurde, stilisierte man den
konservativ-militärisch geprägten Hauptan-
geklagten von Weizsäcker zur Galionsfigur ei-
ner angeblich integer gebliebenen „alten Mi-
nisterialbürokratie“, welche künftig auch eine
Führungsrolle in der neuen Bundesrepublik
übernehmen sollte.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Bei-
träge im Jahrbuch des Fritz Bauer Instituts
wiederum eine Fülle von Argumenten ent-
halten, welche Zweifel an der – neuerdings
an Raum gewinnenden – These nähren, die
negativen Rückwirkungen einer vorwiegend
auf Umdeuten, Verdrängen und Aussitzen be-
ruhenden Vergangenheitspolitik seien durch
die „Macht der Institution“ und den sich
daraus ergebenden Resozialisierungseffekten
quasi „neutralisiert“ worden.
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